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Posteingang:

Landratsamt Passau 
- Kreisjugendamt -  
Passauer Straße 39 
94121 Salzweg

Förderung von Kindern in Kindertagespflege gem. § 23 SGB VIII 
Antrag auf Übernahme der Fahrtkosten

1. Kind 2. Kind
Name   
Vorname
Geburtsdatum

Aufenthalt des Kindes

1.  Angaben zum Kind/den Kindern: Zutreffendes bitte ankreuzen

bei beiden Elternteilen

bei der Mutter

beim Vater

sonstige Person

Antragsteller 1 Antragsteller 2
Name   
Vorname
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort

2.  Antragsteller 
(Person/Personen bei der/denen das Kind/die Kinder lebt/leben)

bei beiden Elternteilen

bei der Mutter

beim Vater

sonstige Person

3.   Fahrten im Rahmen der Kindertagespflege 
 
Fahrten, die eine Tagespflegeperson im Rahmen des Betreuungsverhältnisses für die Abholung des Kindes von der Kindertagesstätte (Kita) 
oder der Schule leistet, können bei Vorliegen folgender Voraussetzungen als zusätzlicher Sachaufwand gem. § 23 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII an 
die Tagespflegeperson ausbezahlt werden: 

-  Antrag der Eltern bzw. des Elternteils bei dem das Kind lebt auf Übernahme der Fahrtkosten 

-  Der Transfer von der Kita bzw. der Schule zur Tagespflegestelle ist den Eltern bzw. dem Elternteil bei dem das Kind lebt aufgrund 
Berufstätigkeit nicht möglich 

-  Die Notwendigkeit der Betreuung in Kindertagespflege zusätzlich zum Besuch einer Kita/der Schule wurde dargelegt (z.B. 
Öffnungszeiten in der Kita decken nicht den Betreuungsbedarf der Eltern etc.) 

Darüber hinaus gehende Fahrten werden nur im Einzelfall und nur nach vorheriger Prüfung der Notwendigkeit durch das Kreisjugendamt 
Passau übernommen! 

Anträge ohne Angabe von Gründen können nicht geprüft werden und führen ohne weitere Anhörung zu einer Ablehnung des Antrags.

Ich beantrage/Wir beantragen die Auszahlung von Fahrtkosten an die Tagespflegeperson für mein /unser o. g. Kind/
unsere o. g. Kinder.
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Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt. 
 

Unterschrift Antragsteller 1 Unterschrift Antragsteller 2

Ort, Datum 

Begründung:

Datenschutzrechtlicher Hinweis 
  
Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie unter 
http://www.landkreis-passau.de/meta/datenschutzerklaerung/ abrufen.  
Weitere Informationen erhalten Sie bei Bedarf auch von Ihrem zuständigen Sachbearbeiter oder unserem behördlichen 
Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@landkreis-passau.de oder 0851/397-771.

http://www.landkreis-passau.de/meta/datenschutzerklaerung/

D35_030_Kindertagespfl_Par23_SGB_VIII_UebernahmeFahrtk.pdf
Seite  von 
Stand: 06.04.2020
Copyright:
LRA Passau
K:\Grafikarbeiten_2022\Landkreislogo neu 2022\Logo-zum-Versand_beaSBachl\Landkreis Passau\LKRPA22_4C.jpg
Posteingang:
Landratsamt Passau- Kreisjugendamt - 
Passauer Straße 39
94121 Salzweg
Förderung von Kindern in Kindertagespflege gem. § 23 SGB VIIIAntrag auf Übernahme der Fahrtkosten
1. Kind
2. Kind
Name			
Vorname
Geburtsdatum
Aufenthalt des Kindes
1.  Angaben zum Kind/den Kindern:
Antragsteller 1
Antragsteller 2
Name			
Vorname
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
2.  Antragsteller
(Person/Personen bei der/denen das Kind/die Kinder lebt/leben)
3.   Fahrten im Rahmen der Kindertagespflege
Fahrten, die eine Tagespflegeperson im Rahmen des Betreuungsverhältnisses für die Abholung des Kindes von der Kindertagesstätte (Kita) oder der Schule leistet, können bei Vorliegen folgender Voraussetzungen als zusätzlicher Sachaufwand gem. § 23 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII an die Tagespflegeperson ausbezahlt werden:
-  Antrag der Eltern bzw. des Elternteils bei dem das Kind lebt auf Übernahme der Fahrtkosten
-  Der Transfer von der Kita bzw. der Schule zur Tagespflegestelle ist den Eltern bzw. dem Elternteil bei dem das Kind lebt aufgrund Berufstätigkeit nicht möglich
-  Die Notwendigkeit der Betreuung in Kindertagespflege zusätzlich zum Besuch einer Kita/der Schule wurde dargelegt (z.B. Öffnungszeiten in der Kita decken nicht den Betreuungsbedarf der Eltern etc.)
Darüber hinaus gehende Fahrten werden nur im Einzelfall und nur nach vorheriger Prüfung der Notwendigkeit durch das Kreisjugendamt Passau übernommen!
Anträge ohne Angabe von Gründen können nicht geprüft werden und führen ohne weitere Anhörung zu einer Ablehnung des Antrags.
Ich beantrage/Wir beantragen die Auszahlung von Fahrtkosten an die Tagespflegeperson für mein /unser o. g. Kind/unsere o. g. Kinder.
Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt.
 
Datenschutzrechtlicher Hinweis
 
Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie unter
http://www.landkreis-passau.de/meta/datenschutzerklaerung/ abrufen. 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Bedarf auch von Ihrem zuständigen Sachbearbeiter oder unserem behördlichen Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@landkreis-passau.de oder 0851/397-771.
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